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Information zur Erhebung/Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Informationspflicht nach Art. 13/14 DS-GVO - Datenerhebung beim Betroffenen 

 

Wir sind auf Grund zahlreicher gesetzlicher Regelungen verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Wenn 

Sie Ihre personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens und für weitere Korrespondenz selbst übermitteln, 

stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zweck zu. Gemäß Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. 

 

1. Bezeichnung der 

Verarbeitungstätigkeit 

Kita Sonnenblume Schönbrunn: Abholvollmacht  

 

2. Verantwortlicher Annekatrin Zepp für die KITA „Sonnenblume“ 

Eisfelder Str. 75  

98667 Schönbrunn 

3. Datenschutzbeauftragter KIV Thüringen GmbH 

Ekhofplatz 2 

99867 Gotha 

Tel.: +49 3621 45 08-0 oder 

E-Mail: datenschutz@kiv-thueringen.de 

4. Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) 

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung) 

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (öffentliche Aufgabe) 

§ 1631 BGB 

§ 1687 BGB 

§ 8a SGB VIII 

§ 22a SGB VIII 

5. Zwecke Abholvollmacht, um eine sichere Übergabe des Kindes sicherzustellen 

6. Datenkategorien Pflichtangaben: Name des Kindes, Name der abholberechtigten Person, 

Gültigkeitszeitraum der Vollmacht 

Freiwillige Angaben: Telefonnummer der abholberechtigten Person 

7. Empfängerkategorien Interne Empfänger: päd. Mitarbeiter, Träger der Einrichtung  

Externe Empfänger im Verfahren: keine 

8. Übermittlung von 

personenbezogenen Daten an 

ein Drittland 

Es erfolgt keine Übermittlung in Drittländer oder zu internationale Organisation 

 

9. Speicherdauer Die Daten werden bis zum Austritt des Kindes aus der Einrichtung gespeichert oder 

bis die Abholerlaubnis ihre Gültigkeit verliert.  

10. Pflicht zur Bereitstellung/ 

Folge bei Nichtbereitstellung 

Sollen andere Personen, als die Personensorgeberechtigten das Kind aus der 

Einrichtung abholen können, so ist die Einrichtung verpflichtet, die Berechtigung 

dazu zu prüfen, um eine sichere Übergabe des Kindes gewährleisten zu können.  

Werden die Daten zu den Abholberechtigten nicht bereitgestellt, dann kann die 

Abholung nicht durch andere als die Personensorgeberechtigten erfolgen. 

10. Quelle der Daten 

 

Die Personensorgeberechtigten des Kindes 

11. Betroffenen Rechte Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO) 

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO – bei vorliegender Einwilligung nach Art. 6 

Abs. 1 lit. a) 

Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO für Thüringen beim TLfDI) 

 


